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 Antwort
 der Bundesregierung

 auf  die  Kleine  Anfrage  der  Abgeordneten  Volker  Beck  (Köln),  Kerstin  Müller  (Köln),
 Tom Koenigs,  weiterer Abgeordneter  und der Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN
 – Drucksache 17/3152 –

 Verhältnis Deutschland und Iran

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

 Seit  dem  Amtsantritt  von  Mahmud  Ahmadinedschad  2005  und  besonders  nach
 den  Präsidentschaftswahlen  am  12.  Juni  2009  hat  sich  die  Menschenrechtslage
 im  Iran  stetig  verschlechtert.  Iranische  Sicherheitskräfte  verletzen  gerade  in  der
 Niederschlagung  von  Protestkundgebungen  oppositioneller  Gruppen  systema-
 tisch  deren  Menschenrechte.  Seit  Beginn  der  Protestbewegungen  sind  mindes-
 tens  80  Menschen  zu  Tode  gekommen.  Im  Iran  wird  die  Todesstrafe  weiterhin
 im  großen  Umfang  verhängt  und  vollstreckt.  2009  gab  es  laut  Berichten  der
 Organisation  Amnesty  International  314  Hinrichtungen;  unter  den  Opfern
 waren  auch  vier  Minderjährige.  In  der  ersten  Jahreshälfte  2010  zählte  die  EU
 schon  95  Hinrichtungen.  Immer  wieder  wird  auch  die  Todesstrafe  durch
 Steinigung  verhängt.  Aktuell  droht  Sakineh  Mohammadi  Ashtiani  die  Hin-
 richtung durch Steinigung.

 Verfolgten  Oppositionellen  und  Menschenrechtsanwältinnen  und  -anwälten
 bleibt  oft  nur  die  Flucht  in  Nachbarländer  wie  die  Türkei.  Als  politische
 Flüchtlinge  sind  sie  auf  Schutz  durch  die  internationale  Gemeinschaft  an-
 gewiesen.

 Der  Sicherheitsrat  der  Vereinten  Nationen  (VN)  hat  am  9.  Juni  2010  mit  gro-
 ßer  Mehrheit  Sanktionen  gegen  den  Iran  beschlossen,  die  ein  weitreichendes
 Waffenembargo  sowie  gezielte  Sanktionen  gegen  die  Revolutionsgarden  be-
 treffen,  um  den  Verhandlungsdruck  im  Streit  um  das  iranische  Atom-
 programm  zu  erhöhen.  Die  EU  hat  anschließend  am  26.  Juli  2010  die  von  den
 VN  beschlossenen  Sanktionen  gegen  die  iranische  Regierung  weiter  ver-
 schärft.
 Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Auswärtigen Amts vom 12.  Oktober 2010 übermittelt.
 Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
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1.  In  welcher  Form  und  konkret  bei  welchen  Anlässen  hat  die  Bundesregie-
 rung  sich  gegenüber  Vertretern  der  Islamischen  Republik  Iran  für  die
 Abschaffung  der  Todesstrafe  im  Iran  eingesetzt,  bzw.  in  welcher  Form  und
 bei welchen konkreten künftigen Anlässen gedenkt sie dies zu tun?

 Die  Bundesregierung  setzt  sich  regelmäßig  gegenüber  Vertretern  der  Islami-
 schen  Republik  Iran  für  die  Abschaffung  der  Todesstrafe  ein  und  wird  dies  auch
 weiterhin  tun.  Angesichts  der  hohen  Zahl  von  verhängten  und  vollstreckten
 Todesurteilen  steht  dabei  die  Intervention  in  ausgewählten  Einzelfällen  im  Vor-
 dergrund.  In  den  vergangenen  Monaten  hat  die  Bundesregierung  z.  B.  in  den
 Fällen  drohender  Todesurteile  im  Verfahren  gegen  die  Bahá’i-Führung  oder  im
 Steinigungsfall Sakineh Ashtiani bilateral interveniert.

 Daneben  initiiert  oder  unterstützt  die  Bundesregierung  regelmäßig  EU-
 Demarchenaktionen  oder  EU-Erklärungen  in  solchen  Fällen,  so  z.  B.  im  Juli
 2010  im  Fall  der  drohenden  Hinrichtung  des  zur  Tatzeit  Minderjährigen
 Mohammed  Reza-Haddadi.  Im  Fall  der  im  Mai  2010  ohne  vorherige  Ankündi-
 gung  hingerichteten  fünf  Kurden  hat  die  Bundesregierung  eine  Protesterklä-
 rung  der  Hohen  Vertreterin  der  Europäischen  Union  für  Außen-  und
 Sicherheitspolitik, Catherine Ashton, initiiert.

 2.  Verfolgt  die  Bundesregierung  ein  dauerhaftes  Konzept  (über  die  einmalige
 Aufnahme  von  etwa  50  Personen  hinaus),  um  aus  dem  Iran  in  die  Türkei
 geflüchtete  Menschen  besser  zu  schützen,  und  inwieweit  und  unter  wel-
 chen  Umständen  wird  eine  Aufnahme  von  weiteren  iranischen  Flücht-
 lingen aus der Türkei in Betracht gezogen?

 Das  Bundesministerium  des  Innern  hat  im  Einvernehmen  mit  dem  Auswärtigen
 Amt  entschieden,  in  einer  Reihe  von  begründeten  Einzelfällen  insgesamt  bis  zu
 50  schutzsuchende  iranische  Staatsangehörige  aus  dem  Ausland  auf  der  Grund-
 lage  von  §  22  Satz  2  des  Aufenthaltsgesetzes  in  Deutschland  aufzunehmen.  Für
 eine  Aufnahme  kommen  insbesondere  solche  Personen  in  Frage,  die  sich  im
 besonderen  Maße  für  Menschenrechte  und  Demokratie  im  Iran  eingesetzt
 haben  und  die  deswegen  persönlicher  Verfolgung  ausgesetzt  waren  oder  sind,
 darunter  Menschenrechtsverteidiger  und  Journalisten.  Die  Aufnahme  weiterer
 Personen ist derzeit nicht beabsichtigt.

 Die  Bundesregierung  setzt  mit  der  Aufnahme  iranischer  Menschenrechtsver-
 teidiger  und  Journalisten  ein  deutliches  Zeichen  der  Solidarität  und  der  Unter-
 stützung  für  von  Menschenrechtsverletzungen  besonders  betroffene  iranische
 Staatsangehörige  und  wird  dieser  Angelegenheit  weiterhin  besondere  Auf-
 merksamkeit schenken.

 3.  Was  unternimmt  die  Bundesregierung  zum  Schutz  von  Menschenrechts-
 verteidigerinnen und Menschenrechtsverteidigern im Iran?

 Gibt  es  eine  dauerhaft  besetzte  und  hierfür  ausschließlich  zuständige
 Kontaktstelle  für  Menschenrechtsverteidigerinnen  und  Menschenrechts-
 verteidiger an der Deutschen Botschaft Teheran?

 Mit  großem  Nachdruck  setzt  sich  die  Bundesregierung  auf  unterschiedliche
 Weise  für  eine  Verbesserung  der  allgemeinen  Menschenrechtslage  sowie  der
 Gewährleistung  von  politischen  und  bürgerlichen  Freiheiten  im  Iran  ein.  Die
 Beobachtung  der  Menschenrechtslage  im  Iran  sowie  die  Zusammenarbeit  mit
 iranischen  Menschenrechtsverteidigern  ist  eine  Querschnittsaufgabe  und  ein
 zentraler Schwerpunkt der Arbeit der Deutschen Botschaft Teheran.
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4.  Welche  präzise  Rolle  spielen  Sanktionen  in  der  Gesamtstrategie  bei  der
 Lösung  des  Atomkonfliktes,  und  durch  welche  Anreize  und  Kommunika-
 tionswege  beabsichtigt  die  Bundesregierung  innerhalb  der  E3+3-Gruppe,
 den Iran zurück an den Verhandlungstisch zu bewegen?

 Gemeinsam  mit  ihren  Partnern  im  E3+3-Rahmen  setzt  sich  die  Bundesregie-
 rung  für  eine  Lösung  des  Streites  um  das  iranische  Nuklearprogramm  ein,  die
 sicherstellt,  dass  das  iranische  Nuklearprogramm  ausschließlich  friedlichen
 Zwecken  dient.  Die  E3+3  verfolgen  dabei  einen  zweigleisigen  Ansatz,  der
 einerseits  vorsieht,  dass  dem  Iran  umfassende  Kooperation  angeboten  wird  und
 andererseits  durch  zielgerichtete  Sanktionen  der  Druck  auf  den  Iran  erhöht
 wird,  seinen  Verpflichtungen  gegenüber  der  internationalen  Gemeinschaft
 nachzukommen und an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

 Zuletzt  hat  die  Hohe  Vertreterin  der  Union  für  Außen-  und  Sicherheitspolitik
 Catherine  Ashton  am  24.  September  2010  in  einer  Erklärung  im  Namen  der
 Außenminister  der  E3+3-Staaten  in  New  York  zum  Ausdruck  gebracht,  dass
 die E3+3 zu einer Wiederaufnahme des Dialogs mit dem Iran bereit sind.

 Das  Angebot  der  E3+3  aus  dem  Jahr  2008,  das  Verhandlungen  über  das  ira-
 nische  Nuklearprogramm  und  zu  anderen  Themen  von  gemeinsamem  Interesse
 in Aussicht stellt, bleibt auf dem Tisch.

 5.  Inwieweit  wurden  und  werden  Brasilien  und  die  Türkei  in  die  Gesamt-
 strategie  bei  der  Lösung  des  Atomkonfliktes  miteinbezogen  und  deren
 konstruktive  Beziehungen  genutzt,  um  die  Sanktionsdrohungen  mit  einem
 diplomatischen Track zu flankieren?

 Die  E3+3  haben  die  Bemühungen  von  Brasilien  und  der  Türkei  grundsätzlich
 begrüßt.  Im  konkreten  Fall  des  von  der  Internationalen  Atomenergie-Organisa-
 tion  im  Oktober  letzten  Jahres  unterbreiteten  Angebots  zur  Brennstoffver-
 sorgung  des  Teheraner  Forschungsreaktors  hat  die  sogenannte  Wiener  Gruppe
 aus  Frankreich,  Russland  und  den  USA  auf  die  zahlreichen  offenen  Fragen  zur
 trilateralen  Erklärung  von  Brasilien,  der  Türkei  und  dem  Iran  vom  17.  Mai
 2010  verwiesen  und  ein  technisches  Treffen  mit  dem  Iran  zur  Klärung  angeregt.
 Aus  Sicht  der  E3+3  würde  eine  Vereinbarung  zum  Teheraner  Forschungs-
 reaktor  einen  ersten  Schritt  zur  Vertrauensbildung  darstellen,  könnte  aber  für
 sich  allein  das  Vertrauen  in  die  ausschließlich  friedliche  Natur  des  iranischen
 Nuklearprogramms  nicht  wiederherstellen  und  umfassende  Gespräche  mit  den
 E3+3  über  das  iranische  Atomprogramm  nicht  ersetzen.  Die  E3+3  sind  auch
 weiterhin  zur  Zusammenarbeit  mit  anderen  Staaten  zur  Lösung  der  Fragen  um
 das iranische Nukleardossier bereit.

 6.  Ist  die  Bundesregierung  bei  der  Umsetzung  der  Sanktionen  gegen  den  Iran
 auf Schwierigkeiten gestoßen, und wenn ja, auf welche?

 Die  Bundesregierung  hat  sich  auf  Ebene  der  Vereinten  Nationen  (VN)  und  der
 Europäischen  Union  für  die  Verabschiedung  weiterer  Sanktionsmaßnahmen
 gegenüber  dem  Iran  eingesetzt.  Alle  beteiligten  deutschen  Verwaltungsstellen
 unternehmen  große  Anstrengungen,  um  die  Umsetzung  der  durch  den  VN-
 Sicherheitsrat  und  den  Rat  für  Außenbeziehungen  der  Europäischen  Union  be-
 schlossenen Sanktionsmaßnahmen fristgerecht sicherzustellen.

 Der  Bundesregierung  sind  bisher  keine  andauernden  Schwierigkeiten  bei  der
 Umsetzung bekannt.
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7.  Wie  bewertet  die  Bundesregierung  die  von  Mahmud  Ahmadinedschad
 am  24.  September  2010  erklärte  Bereitschaft  Irans  zu  Gesprächen,  und
 mit welchen Bedingungen verknüpft sie deren Wiederaufnahme?

 Auf die Antwort zu Frage  4 wird verwiesen.

 Die  Hohe  Vertreterin  der  Union  für  Außen-  und  Sicherheitspolitik  Catherine
 Ashton  als  Verhandlungsführerin  der  E3+3  hatte  bereits  am  11.  Juni  2010  in
 einem  Brief  an  den  iranischen  Unterhändler  Saeed  Dschalili  zum  Ausdruck  ge-
 bracht,  dass  die  E3+3  weiterhin  zu  Verhandlungen  über  das  iranische  Nuklear-
 programm  und  zu  anderen  Themen  von  gemeinsamem  Interesse  bereit  sind.
 Diese  Bereitschaft  ist  seither  von  den  E3+3  mehrfach  bekräftigt  worden.  Der
 Iran  hat  seither  zwar  öffentlich  seine  grundsätzliche  Bereitschaft  zu  Gesprächen
 erklärt, dies jedoch noch nicht konkretisiert.

 8.  Welche  Auswirkungen  hatten  die  Sanktionen  bisher  auf  die  Lebens-
 bedingungen  der  Zivilgesellschaft  sowie  auf  die  Menschenrechtslage  im
 Iran,  und  auf  welche  Grundlage  stützt  sich  die  Bundesregierung  bei  ihrer
 Einschätzung?

 Die  Bundesregierung  hat  sich  mit  Nachdruck  für  die  Identifizierung  von  Sank-
 tionsmaßnahmen  eingesetzt,  die  zielgerichtet  und  angemessen  sind  und  die
 nachteilige  Auswirkungen  auf  die  iranische  Zivilbevölkerung  so  gering  wie
 möglich halten. Die jüngsten EU-Sanktionsmaßnahmen setzen diese Ziele um.

 9.  Was  unternimmt  die  Bundesregierung  gegen  die  Verfolgung  der  Bahá’i,
 deren  Führung  im  Sommer  nach  einem  langwierigen  Schauprozess  zu
 langen Haftstrafen verurteilt wurde?

 Die  Bundesregierung  thematisiert  die  Lage  der  Bahá’i  im  Iran  regelmäßig
 sowohl  in  bilateralen  Kontakten  sowie  durch  Demarchen,  die  meist  als  EU-
 Demarchen  durch  die  EU-Präsidentschaft  in  Teheran  durchgeführt  werden.
 Hinzu  kommen  öffentliche  Erklärungen  der  EU  sowie  Resolutionen  in  inter-
 nationalen  Gremien.  Die  Bundesregierung  hat  sich  insbesondere  auch  für  eine
 Prozessbeobachtung  im  Verfahren  gegen  die  Bahá’i-Führung  eingesetzt.  Zu-
 letzt  hat  der  Beauftragte  der  Bundesregierung  für  Menschenrechtspolitik  und
 Humanitäre  Hilfe  im  Auswärtigen  Amt,  Markus  Löning,  am  9.  August  2010
 eine  Erklärung  zur  Urteilsverkündung  abgegeben.  Noch  kurz  vor  Urteilsver-
 kündung  hatte  der  Staatssekretär  des  Auswärtigen  Amts,  Dr.  Wolf-Ruthart
 Born,  am  15.  Juni  2010  den  iranischen  Botschafter  einbestellt  und  dringend  auf
 die Einhaltung grundlegender bürgerlicher Rechte im Verfahren appelliert.

 10.  Wie  unterstützt  die  Bundesregierung  Bloggerinnen  und  Blogger  im  Iran,
 die  eine  wichtige  Funktion  in  der  freien,  unabhängigen  Meinungsbildung
 im Land haben?

 Die  Bundesregierung  setzt  sich  gegenüber  dem  Iran  regelmäßig  für  die  Ein-
 haltung  grundlegender  Prinzipien  der  Presse-  und  Meinungsfreiheit  ein.  Aus-
 gewählte  dringende  Einzelfälle  werden  dabei  auch  direkt  anhängig  gemacht.
 Zuletzt  hat  der  Beauftragte  Markus  Löning  am  30.  September  2010  eine  Erklä-
 rung  anlässlich  der  Verurteilung  des  iranischen  Bloggers  Hossein  Derakhshan
 abgegeben und den Iran zur Freilassung aufgefordert.



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 5 – Drucksache 17/3323
11.  Wie  hoch  ist  die  Ausfuhr  (Gewicht  und  Wert)  deutscher  Waren  in  den
 Iran im Jahr 2010 (bitte in den Bereichen nach Monaten aufschlüsseln)?

 Gewicht  und  Wert  der  deutschen  Ausfuhren  in  den  Iran  können  der  Anlage
 (nach Produkten und Monaten aufgeschlüsselt) entnommen werden.

 12.  Wie  viele  Verstöße  gegen  das  Außenwirtschaftsgesetz  in  Bezug  auf
 Geschäfte mit dem Iran sind der Bundesregierung bekannt?

 Die  Bundesregierung  hat  hierüber  keine  Erkenntnisse.  In  der  Strafverfolgungs-
 statistik  des  Statistischen  Bundesamts  werden  die  Fälle,  in  denen  eine  Verurtei-
 lung  nach  dem  Außenwirtschaftsgesetz  im  Zusammenhang  mit  Iran-Geschäf-
 ten  steht,  nicht  gesondert  erfasst.  Auch  die  polizeiliche  Kriminalstatistik  und
 die Zollstatistiken enthalten keine diesbezüglichen Angaben.

 13.  Welche  Maßnahmen  hat  die  Bundesregierung  gegen  Verstöße  gegen  das
 Außenwirtschaftsgesetz  in  Bezug  auf  Geschäfte  mit  dem  Iran  unter-
 nommen?

 Soweit  bei  Geschäften  mit  dem  Iran  ein  Verdacht  auf  einen  Verstoß  gegen  das
 Außenwirtschaftsgesetz  oder  die  Außenwirtschaftsverordnung  besteht,  leiten
 die  jeweils  zuständigen  Stellen  Ermittlungen  ein,  klären  den  Sachverhalt  auf
 und  betreiben  das  gesetzlich  vorgesehene  Verfahren  (Straf-/Bußgeldverfahren).

 14.  Wie  beurteilt  die  Bundesregierung  die  Lieferung  in  den  Iran  mit  Siemens-
 Technologie  (vgl.  DER  SPIEGEL  Nr.  32/9.8.10)  bzw.  welche  Erkennt-
 nisse  liegen  hierüber  vor,  und  welche  Konsequenzen  wird  die  Bundes-
 regierung aus diesem Handel ziehen?

 Lieferungen  aus  oder  durch  Deutschland  in  den  Iran  müssen  mit  den  geltenden
 Ausfuhrkontrollvorschriften  vereinbar  sein.  Die  Einhaltung  dieser  Vorschriften
 wird,  insbesondere  auch  im  Hinblick  auf  eine  effektive  Umsetzung  der  Sank-
 tionsregime  der  Vereinten  Nationen  und  der  Europäischen  Union,  u.  a.  durch
 die  Zollverwaltung  überwacht.  Den  Bericht  im  „DER  SPIEGEL“,  Nummer  32/
 2010  vom  9.  August  2010  über  eine  kurz  zuvor  gestoppte  Lieferung  der  Firma
 Siemens kann die Bundesregierung nicht bestätigen.

 15.  Wie  beurteilt  die  Bundesregierung  die  Lieferungen  aus  Russland  mit
 Sicherheitstechnik,  welche  über  den  Rhein-Main-Airport  via  Lufthansa
 Cargo  (vgl.  DER  SPIEGEL  Nr.  32/9.8.10)  im  November  2009  und  Januar
 2010  nach  Teheran  ausgeliefert  werden  sollten,  bzw.  welche  Erkenntnisse
 liegen hierüber vor?

 Lieferungen  aus  Drittländern  in  den  Iran  sind  anhand  der  EU-Sanktionsvor-
 schriften  zu  prüfen,  wenn  sie  über  das  Gebiet  der  EU-Mitgliedstaaten  erfolgen.
 Die  Prüfung,  inwieweit  bei  einer  Lieferung  über  Deutschland  möglicherweise
 strafrechtlich  relevante  Verstöße  vorliegen,  obliegt  den  jeweils  zuständigen
 Justizbehörden der Länder.
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